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Europäische Delegation  
Herrn Marcin Libicki  
Generalsekretär des Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments  

Rue Wirtz  

B-1047 Bruxelles 

 
Oberkirch, am 28. 3. 2007 
 
Petition zur Einführung einer zentralen Kontrollbehörde in der Bundesregierung 
Deutschland für die Jugendamtsbehörde 
 
Petition zur Einführung der persönlichen Haftbarkeit von Jugendamtsleitern und –
mitarbeitern bei Kindesherausnahme und Kindesentzug ohne konkreten Tatvorwurf 
und zum Zeitpunkt der Maßnahme vorweisbaren richterlichen Beschluss 
 
 
Sehr geehrter Herr Libicki, 
 
als Autorin zahlreicher Bücher über Familienprobleme wie Trennung, Scheidung, sexueller 
Kindesmissbrauch, Suizid bei Kinder und Jugendlichen, Kindesentziehung und 
Umgangsboykott arbeite ich seit vielen Jahren mit Menschen aller Altersgruppen, die von 
Leid dieser Art betroffen sind. 
Aus diesem Grund ist mir bekannt, dass das Jugendamt in seiner Funktion als dem 
Familiengericht zuarbeitenden Behörde eine immense Macht in Deutschland ausübt, welche 
tragischerweise oftmals nicht zum Wohle, sondern zum Wehe von Kindern ausfällt und eine 
Stimmung der Angst im Land erzeugt, die nach meiner Kenntnis erheblichen Anteil am 
derzeit beklagten Kindermangel hat. 
 
Diese Kenntnis beziehe ich unter anderem aus einer seit Monaten von mir online gestellten 
Umfrage zu Erfahrungen mit dem Jugendamt. Diese Umfrage hat bisher 742 auswertbare 
Antworten erbracht, deren Gesamtergebnis zeigt, dass die Bevölkerung in der Institution 
Jugendamt zunächst eine Hilfsorganisation vermutet, sich deshalb in bestimmten 
Krisensituationen vertrauensvoll an deren Mitarbeiter/innen wendet und dann sehr oft die 
Erfahrung macht, keine Hilfe zu erhalten, sondern ihrer Kinder beraubt zu werden. Meist für 
Jahre oder für immer. 
 
Beispiele für derartige Erfahrungen wurden bereits vor dem Europäischen 
Menschenrechtgerichtshof verhandelt, der Menschenrechtverletzungen ermittelte und die 
Herausgabe der zu Unrecht entzogenen Kinder an die leiblichen Eltern anordnete. Ich nenne 
hier nur die Familien Kutzner und Haase.  
Während Familie Kutzner ihre beiden Töchter bereits nach Hause holen konnte, wartet 
Familie Haase seit Jahren weiterhin vergeblich. Nur zwei ihrer sieben Kinder wurden bisher 
zurück gegeben. Das der Mutter aus dem Kindbett entrissene wird wohl niemals mehr zu 
ihnen zurückkehren, weil es die Pflegeeltern für seine Eltern hält. Ein weiteres Kind kann nie 
mehr nach Hause kommen. Es verstarb vor kurzem unter noch immer ungeklärten 
Umständen.  
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Die Trauer der Mutter nahm eine Jugendamtsmitarbeiterin unlängst zum Anlass, Berichte der 
Grundschullehrerinnen anzufordern, die die beiden nach Hause zurückgekehrten Kinder 
unterrichten, und in einem eigenen Bericht Bedenken zu äußern, ob die Mutter nicht doch mit 
den drei zu Hause lebenden Kindern überfordert sei. Nicht nur Familie Haase lebt seitdem in 
neuer Angst vor einem weiteren Kindesentzug. 
Als drittes Beispiel führe ich die allein erziehende Mutter Joumana Gebara an, der das 
Jugendamt ihre beiden kleinen Söhne entzog, weil sie nach Meinung des verantwortlichen 
Jugendamtsmitarbeiters zu viel arbeitete und ihre Kinder während der Arbeitszeit einer 
Tagesmutter oder einer Kindertagesstätte anvertraute, anstatt zu Hause zu bleiben und sie 
selbst zu betreuen. Der Zugriff erfolgte, als die in Deutschland arbeitslos gewordene Mutter 
mit Hilfe des Arbeitsamts einen Arbeitsplatz in Südtirol fand und für eine bestimmte kurze 
Zeit, für die sie mit dem Jugendamt einen Vertrag über die Betreuung der Kinder durch eine 
Tagesmutter geschlossen hatte, auf Wohnungssuche für ihre Familie fuhr. Noch ehe diese Zeit 
abgelaufen war, entzog das Jugendamt die Kinder ohne Wissen der Mutter. Eines davon 
verbrachte es zum Vater, das andere zu einer Bereitschaftsfamilie des Jugendamts an einen 
unbekannten Ort. Als Begründung führte der verantwortliche Jugendamtsmitarbeiter an, die 
Mutter habe ihre Kinder vernachlässigt und in Deutschland im Stich gelassen. Einen 
richterlichen Beschluss zur Herausnahme der Kinder gab es wochenlang nicht.  
Während der verzweifelten Mutter keinerlei Angaben über den Verbleib ihres versteckten 
Kindes gemacht und kein Zugang zu dem zum Vater verbrachten Kind gestattet wurde, 
erzählte der verantwortliche Jugendamtsmitarbeiter den Kindern, die Mutter wolle sie nicht 
mehr haben. Die Pflegeeltern erklärten dem bei ihnen untergebrachten Kind, die Mutter wolle 
es umbringen. Beide Aussagen machte das Kind später vor der italienischen Jugendbehörde, 
welcher das deutsche Jugendamt auf Rückfrage erklärte, es spiele keine Rolle, ob die Mutter 
eine gute oder schlechte Mutter sei. Ein Leben der Kinder in Italien sei gegen das 
Kindeswohl. (Karin Jäckel, Joumana Gebara: Nicht ohne meine Kinder.) 
 
Beispiele dieser Art könnte ich seitenweise anführen. 

 
Sie alle basieren auf der Macht und gesetzlich geregelten Pflicht des Jugendamts, 
Kindesentziehungen durchzuführen und dafür keine andere Rechtfertigung erbringen zu 
müssen, als einen Verdacht und sei dieser auch per Denunziation aufgebracht worden.  
 
Bei der Durchführung des Kindesentzugs wenden die verantwortlichen Jugendamtsmitarbeiter 
Maßnahmen an, deren Grausamkeit bleibende Traumata in den Kinderseelen hinterlässt. So 
werden Kinder ihrer Mutter direkt nach der Entbindung von der Brust entzogen, indem man 
ihnen vorlügt, die Kinder müssten zu einer kleinen Routineuntersuchung. Andere Kinder 
werden von ihnen wildfremden Personen aus dem Kindergarten oder der Schule abgeholt und 
zu ebenfalls wildfremden Menschen verbracht. Von einem Moment zum anderen werden sie 
aus dem Familienverbund gerissen, von Eltern und Geschwistern getrennt, oft wochenlang in 
der Wohnung wildfremder Pflegeeltern festgehalten, ehe sie wieder in einen fremden 
Kindergarten oder Schule gehen dürfen und aus Angst vor den nach ihnen suchenden Eltern 
keinen unbeobachteten Schritt tun dürfen.  
Ob Kinder sich bei der Herausnahme verzweifelt weinend wehren oder in Entsetzensstarre 
verfallen, spielt keine Rolle. Notfalls werden sie in Handschellen abgeführt, weil sie nicht 
gutwillig mitkommen wollen.  
Wenn das Jugendamt derartige Maßnahmen anwendet, dienen diese angeblich dem 
Kindeswohl. Der Zweck scheint alle Mittel zu heiligen. 
 
Geradezu perfide ist, dass die ihrer Kinder beraubten Eltern selbstverständlich für deren 
Unterhalt aufzukommen haben. Für jedes ihrer sieben Kinder wurden dafür dem Ehepaar 
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Haase monatlich weit über 2000 Euro abverlangt. Eine Summe, die vielleicht ein 
Vorstandsmitglied einer Weltfirma aufbringen könnte, nicht aber der allein verdienende 
Familienvater, der als Handwerker in einem Handwerksbetrieb angestellt ist. 
Wie diese Summe berechnet wird, bleibt undurchsichtig. Selbst wenn man die von der 
Bundesregierung Deutschland berechneten durchschnittlichen monatlichen Kinderkosten 
berücksichtigt, wäre die Summe weit geringer.  
Pro Monat betrugen die privaten Konsumausgaben für jedes Kind 640 Euro. In Preisen des 
Jahres 2002 entspricht dieser Betrag etwa 670 Euro. Nicht einmal dann, wenn man den 
statistischen Gesamtwert der bezahlten und unbezahlten Leistungen für Kinder im Jahr 1998 
zugrunde legt, der rund 369 Mrd. Euro, d.h. pro Kind (bzw. Jugendlichem) 1.980 Euro 
monatlich betrug, käme die gigantische Summe heraus, die man Haases abverlangte.  
(http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Elternschaft/s_1064.html St. 
28.3.2007) Letztendlich spielt das aber keine Rolle, da der Unterhalt der Kinder aus der 
Unterhaltskasse der öffentlichen Hand bestritten werden muss.  
Kindesentziehung scheint ein gutes Geschäft für diejenigen zu sein, die Kindesentziehung zu 
ihrem Geschäft machen. 
 
In Ländern wie Italien oder Frankreich wäre es ein Unding, dass eine Jugendbehörde Eltern 
ihre Kinder weg nehmen dürfte, indem sie die Kinder ohne Wissen der Eltern und ohne 
gültigen, sofort vorzeigbaren Gerichtsbeschluss abholen und an einem geheimen Ort 
verstecken. In Deutschland gehört dergleichen zum Alltag und geschieht täglich 70 Mal. 
Insgesamt sitzen derzeit mehr ihren Eltern durch das Jugendamt entzogene Kinder in Heimen 
als Verbrecher in Gefängnissen.  
In den genannten EU-Ländern ist es aber auch selbstverständlich, dass Kinder nach einem 
unvermeidlichen Kindesentzug so schnell als möglich wieder nach Hause zu ihren Eltern 
kommen. In Deutschland ist Kindesentzug ganz überwiegend für immer. 
Ebenso selbstverständlich ist es in anderen Ländern, dass Kinder ein eigenes Recht auf ihre 
beiden Elternteile haben und Umgangsverweigerung strafbar ist. Auch dann, wenn Mütter die 
Täterinnen sind. 
Diese Selbstverständlichkeit ist da, weil die UN-Kinderrechtkonvention nicht nur 
unterschrieben, sondern vollständig übernommen wurde und weil der Gesetzgeber das Recht 
eines jeden Kindes auf seine beiden Eltern festgeschrieben hat. 
 
In Deutschland gibt es keine eigenen Kinderrechte und kein garantiertes Recht aller Kinder 
auf ihre beiden Elternteile. Genau deshalb hat Deutschland die UN-Kinderrechtkonvention 
zwar unterschrieben, aber nicht vollständig akzeptiert. 
 
Aus allen diesen Gründen petiere ich, die deutsche Institution Jugendamt in ihrer Struktur und 
Arbeitsweise, ihren Kompetenzen und der Ausbildungsqualifikation ihrer Mitarbeiter auf 
allen Hierarchieebenen zu prüfen und sicher zu stellen, dass künftig die fachliche Kompetenz 
der Mitarbeiter/innen eindeutig und durch regelmäßig nachweislich erfolgreich zu 
absolvierende Fortbildungen gesichert sowie eine zentrale, als Oberfachaufsicht fungierende  
Kontrollbehörde der Bundesregierung als fachkompetente und verantwortliche 
Beschwerdestelle und Prüfstelle eingeführt wird. 
 
Ferner petiere ich, eine eindeutige, bundesweit einheitliche Dienstvorschrift für alle 
Jugendamtsmitarbeiter zu erlassen, welche klärt, nach welchen Richtlinien wie gearbeitet 
werden muss und welche Konsequenzen Zuwiderhandlungen und nachweisliche 
Fehlentscheidungen haben.  
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Bisher arbeiten Jugendamtsmitarbeiter nach hausinternen und daher variablen Vorschriften 
des Hauses, zu dem sie beruflich gehören und haben zudem die Freiheit, nach eigenem besten 
Wissen und Gewissen zu entscheiden. 
Es gelingt so gut wie nie, sie für eine Fehlentscheidung haftbar zu machen. Im Gegenteil, 
Eltern, die eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine/n bestimmten Mitarbeiter/in richten, 
erleben regelmäßig, dass die Jugendamtsleitung sich vor den betreffenden Mitarbeiter stellt, 
der Bürgermeister als nächste Instanz vor dem Jugendamtsleiter steht und das 
Landesinnenministerium sich für nicht zuständig erklärt.  
Diese Unantastbarkeit der beamteten oder angestellten oder freien Mitarbeiter/innen muss 
beendet werden, um zu gewährleisten, dass fachkompetent zum Besten eines jeden Kindes 
entschieden wird, ebenso fachkompetent häusliche Hilfe zur Selbsthilfe geleistet und die 
Erkenntnis selbstverständlich wird, dass die Liebe und Fürsorge der eigenen Eltern die 
Wärme ist, die Kinder brauchen, um keine traumatischen Hospitalismusschäden zu erleiden. 
 
Endziel meiner Petition ist, dass das deutsche Jugendamt im europäischen Vergleich 
strukturiert werden und nach der Vorgabe der vollständig angewandten UN-
Kinderrechtkonvention arbeiten muss. 
 
 
Bitte benachrichtigen Sie mich über das Ergebnis meiner Petition. 
 
 

 

 
 
(Dr. Karin Jäckel) 
 


